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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §79;

1. BAO § 79 heute

2. BAO § 79 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Gemäß § 79 BAO gelten für die Rechts- und Handlungsfähigkeit die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes; § 2

Zivilprozessordnung ist sinngemäß anzuwenden. Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und PAichten zu

sein; bezogen auf Verfahrenshandlungen begründet die Rechtsfähigkeit die Parteifähigkeit, somit die abstrakte

Fähigkeit, Träger von prozessualen Rechten und PAichten zu sein. Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, durch eigenes

Verhalten Rechte und PAichten zu begründen. Die sich in der Regel nach der Handlungsfähigkeit richtende

Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, durch eigenes oder durch das Verhalten eines gewillkürten Vertreters prozessuale

Rechte und PAichten zu begründen. Rechts- und Handlungsfähigkeit richten sich nach dem bürgerlichen Recht; hiezu

zählen auch die Bestimmungen des internationalen Privatrechts sowie das Insolvenzrecht (vgl. Ritz, BAO5, § 79 Tz

5).Gemäß Paragraph 79, BAO gelten für die Rechts- und Handlungsfähigkeit die Bestimmungen des bürgerlichen

Rechtes; Paragraph 2, Zivilprozessordnung ist sinngemäß anzuwenden. Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von

Rechten und PAichten zu sein; bezogen auf Verfahrenshandlungen begründet die Rechtsfähigkeit die Parteifähigkeit,

somit die abstrakte Fähigkeit, Träger von prozessualen Rechten und PAichten zu sein. Handlungsfähigkeit ist die

Fähigkeit, durch eigenes Verhalten Rechte und PAichten zu begründen. Die sich in der Regel nach der

Handlungsfähigkeit richtende Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, durch eigenes oder durch das Verhalten eines

gewillkürten Vertreters prozessuale Rechte und PAichten zu begründen. Rechts- und Handlungsfähigkeit richten sich

nach dem bürgerlichen Recht; hiezu zählen auch die Bestimmungen des internationalen Privatrechts sowie das

Insolvenzrecht vergleiche Ritz, BAO5, Paragraph 79, Tz 5).
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